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§ 7 GrekoG Grenzkontrollbereich
 GrekoG - Grenzkontrollgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.03.2023

(1) Jeder Grenzübergangsstelle ist ein Grenzkontrollbereich zugeordnet; dies ist der im Inland gelegene Bereich

innerhalb von 10 Kilometern im Umkreis der Grenzübergangsstelle.

(2) Im Eisenbahnverkehr umfasst der Grenzkontrollbereich darüber hinaus die von der Grenzübergangsstelle in das

Bundesgebiet verlaufenden Gleiskörper sowie die in ihrem Verlauf be ndlichen sonstigen Eisenbahnanlagen (§ 10 des

Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60) in dem zur zweckmäßigen Abwicklung der Grenzkontrolle erforderlichen

Ausmaß.

(3) Soweit Flugplätze oder Häfen Grenzübergangsstellen sind, umfasst der Grenzkontrollbereich den gesamten

Flugplatz oder Hafen.

(4) In Nachbarstaaten sind die nach den betre enden zwischenstaatlichen Vereinbarungen zur Vornahme der

österreichischen Grenzkontrolle bestimmten örtlichen Bereiche Grenzkontrollbereiche. Ein solcher

Grenzkontrollbereich gilt, soweit dies nach den betre enden zwischenstaatlichen Vereinbarungen zulässig ist,

hinsichtlich der dort vorzunehmenden Amtshandlungen oder begangenen Verwaltungsübertretungen als im örtlichen

Wirkungsbereich jener österreichischen Behörde gelegen, in deren örtlichen Wirkungsbereich sich die

Grenzübergangsstelle befindet.
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